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A. Einleitung

Arbeitnehmer:innen sichern in aller Regel mit dem Arbeitsentgelt ihren Le-
bensunterhalt. DasArbeitsentgelt hat daher eine besondere Bedeutung. Die Tatsache,
dass das Arbeitsentgelt in der Regel die wesentliche oder gar die einzige Einkom-
mensquelle der Beschäftigten ist, wird durch das Recht an verschiedenen Stellen
berücksichtigt.1 Besonders deutlich wird dies etwa durch die Vorschriften zum
Pfändungsschutz nach §§ 850 ff. ZPO. Arbeitsentgelt darf nur unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen gepfändet werden. Insbesondere ist es bis zu einer be-
stimmten Höhe unpfändbar. Außerdem hat sich Deutschland völkerrechtlich dem
Recht auf ein angemessenes Arbeitsentgelt zur Sicherung des Lebensunterhalts
gemäß Art. 7 Buchstabe a) ii) IPwskR sowie Art. 4 Nr. 1 RESC verpflichtet und das
Mindestlohngesetz bestimmt sogar eine konkrete Untergrenze für den Bruttostun-
denlohn.

Wäre es die einzige Funktion von Arbeitsentgelt, den Lebensunterhalt der Ar-
beitnehmer:innen zu finanzieren, so könnte theoretisch allen Menschen Arbeits-
entgelt in der gleichen Höhe bezahlt werden. Die meisten Menschen würden das
wohl jedoch als ungerecht empfinden. Dem Arbeitsentgelt kommen daher noch
andere Funktionen zu.

Anlässlich der Corona-Pandemie wurde vermehrt diskutiert, ob sogenannte
„systemrelevante Berufe“ ausreichend wertgeschätzt werden und ob sich diese
Wertschätzung auch ausreichend in der Bezahlung niederschlägt.2 Arbeitsentgelt
kann somit auch eine Form von Anerkennung darstellen und eine Aussage über den
der Tätigkeit zugemessenen Wert enthalten.

Rechtlich ist das Arbeitsentgelt die Gegenleistung für die Tätigkeit der Arbeit-
nehmer:innen. Als Arbeitsentgelt gilt jeder als Gegenwert für die geschuldeten
Dienste bestimmte geldwerte Vorteil.3 Möglicherweise sehen Arbeitnehmer:innen
daneben noch andere Vorteile – etwa das Versprechen der Selbstverwirklichung und
innere Befriedigung durch Arbeit.4 Diese dürften jedoch je nach Einzelfall unter-

1 Preis, in: Erfurter Kommentar: BGB § 611a Rn. 566.
2 Exemplarisch seien folgende Beiträge genannt: Fratzscher, Die Zeit 27. März 2020,

Systemrelevante Berufe: Wer waren noch mal die Leistungsträger der Gesellschaft?; Hank,
FAZ 3. Oktober 2020, Wer klatscht, soll zahlen; Rudzio, ZEIT ONLINE Arbeit 16. Oktober
2020, Forderung nach Lohnerhöhung: Sind nicht alle systemrelevant?

3 Krause, in: Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht: § 60 Begriff, Grundlagen und
Kontrolle des Arbeitsentgelts Rn. 1.

4 Donauer, Emotions at Work – Working on Emotions,<https://refubium.fu-berlin.de/hand
le/fub188/330>, S. 435 stellte 2013 in ihrer Dissertation eine Tendenz der „Dematerialisie-

https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/330
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/330
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/330
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/330
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/330
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/330


schiedlich sein oder zumindest unterschiedliches Gewicht haben. Rechtlich erfasst
werden diese immateriellen Vorteile nicht. Nur geldwerte Vorteile zählen als Ge-
genleistung für die Tätigkeit.

Wonach richtet sich die Höhe des Arbeitsentgelts? Gemäß § 611a Abs. 2 BGB ist
der Arbeitgeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Die Verein-
barung der Vergütungshöhe unterliegt dabei grundsätzlich der Vertragsfreiheit der
Parteien.5Allerdings sind im öffentlichenDienst in der Regel der Tarifvertrag für den
öffentlichenDienst des Bundes und der Kommunen (TVöD) oder der Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)6 maßgebend. Sie gelten entweder kraft
Tarifbindung oder über eine Bezugnahmeklausel im Arbeitsvertrag.7

I. Eingruppierung

Die Tarifverträge sehen vor, dass die Beschäftigten monatlich ein Tabellenentgelt
erhalten, das sich nach der Entgeltgruppe und der Entgeltstufe bestimmt.

Sowohl TVöD als auch TV-L gehen von 15 Entgeltgruppen aus. Diese umfassen
wiederum jeweils sechs (bzw. in Entgeltgruppe 1 fünf) Stufen. Sofern keine ein-
schlägige Berufserfahrung vorliegt, werden Beschäftigte gemäß § 16 (Bund bzw.
VKA) Abs. 2 TVöD bzw. TV-L bei ihrer Einstellung der Stufe 1 zugeordnet.8 Die
nächsthöhere Stufe wird nach Ablauf der im Tarifvertrag festgelegten Zeit erreicht,
die auch leistungsabhängig verkürzt oder verlängert werden kann.9

Zu dem Tabellenentgelt können nach den Tarifverträgen für außergewöhnliche
Erschwernisse noch Erschwerniszuschläge hinzukommen. Daneben sind teilweise
für bestimmte Beschäftigtengruppen Zulagen vorgesehen.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist jedoch nur die Eingruppierung. Diese
bezeichnet die Zugehörigkeit der Beschäftigten zu einer Entgeltgruppe.10 Die Ent-

rung“ fest. Die Rolle der finanziellen Entlohnung für industrielle Erwerbsarbeit für den Ge-
mütszustand der Arbeitenden werde als immer geringer eingeschätzt. An ihre Stelle träten
„immaterielle“ Entlohnungen wie das Versprechen der Selbstverwirklichung und der inneren
Befriedigung durch Arbeit.

5 Thüsing, in: Henssler/Willemsen/Kalb, Arbeitsrecht Kommentar: BGB § 611a Rn. 237;
Preis, in: Erfurter Kommentar: BGB § 611a Rn. 422.

6 In Hessen gilt der TV-L nicht, sondern der TV-H (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
des Landes Hessen). Der TV-H ist sehr ähnlich aufgebaut und formuliert wie TVöD und TV-L,
auf die sich im Folgenden konzentriert wird. Siehe zu anderen Tarifverträgen im öffentliche
Dienst auch unten B.I. Überblick über die bestehenden Regelungen, S. 31.

7 Natter, in: Groeger, Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst: § 23 Rn. 37.
8 Bzw. in Entgeltgruppe 1 erfolgen Einstellungen aufgrund der fehlenden ersten Stufe

gemäß § 16 (Bund bzw. VKA) Abs. 5 TVöD bzw. § 16 Abs. 5 TV-L in Stufe 2 als Ein-
gangsstufe.

9 BAG, EuGH-Vorlage vom 20. Mai 2010 – 6 AZR 319/09 (A), juris, Rn. 4.
10 Natter, in: Groeger, Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst: § 23 Rn. 02.

A. Einleitung24

http://www.duncker-humblot.de


geltgruppe bestimmt sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der jeweils geltenden
Entgeltordnung.

II. Öffentlicher Dienst

Es geht in dieser Arbeit um Rechtsfragen der Eingruppierung im öffentlichen
Dienst. Dieser umfasst Dienstverhältnisse von Beamt:innen, Richter:innen, Sol-
dat:innen sowie Arbeitnehmer:innen zu juristischen Personen des öffentlichen
Rechts – das heißt zu öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten oder Stif-
tungen.11

Eingruppierungsregelungen gelten allerdings nur für Arbeitnehmer:innen.
Beamt:innen, Richter:innen sowie Soldat:innen erhalten kein Entgelt, sondern eine
Besoldung gemäß § 3 Abs. 1 BBesG bzw. nach dem jeweiligen Landesbesol-
dungsgesetz. Die Besoldung ist keine Gegenleistung für eine erbrachte Arbeits-
leistung.12 Sie entspringt vielmehr dem Alimentationsprinzip: Der Gesetzgeber hat
für den Unterhalt zu sorgen, weil Beamt:innen lebenslang ihre volle Arbeitskraft zur
Verfügung stellen.13 Die Besoldung wird einseitig im Gesetz festgelegt.14

Im öffentlichen Dienst sind in Deutschland rund 3 Millionen Arbeitnehmer:innen
beschäftigt.15 Für fast16 alle von ihnen stellt sich die Frage, in welche Entgeltgruppe
ihre Tätigkeit fällt. Doch nicht nur für sie sind die Regelungen der Eingruppierung im
öffentlichenDienst relevant. Die Tarifverträge des öffentlichenDienstes beherrschen
die arbeitsgerichtliche Praxis in Eingruppierungsstreitigkeiten und vieles, was in
diesem Zusammenhang zuerst thematisiert wird, findet dann Widerhall in den Ta-
rifwerken anderer Branchen.17

11 Lecheler, in: Isensee/Josef/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Band V, § 110 Der
öffentliche Dienst Rn. 2; Weber, in: Groeger, Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst: § 1 Rn. 4.

12 Tepke, in: Böhle, Kommunales Personal- und Organisationsmanagement: § 23 Bezah-
lung Rn. 258.

13 Lecheler, in: Isensee/Josef/Kirchhof, § 110 Öffentlicher Dienst Rn. 44–45; Tepke, in:
Böhle, Kommunales Personal- und Organisationsmanagement: § 23 Bezahlung Rn. 258.

14 Lecheler, in: Isensee/Josef/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Band V, § 110 Öf-
fentlicher Dienst Rn. 44.

15 Am 30. Juni 2021 waren es 3.189.465 Arbeitnehmer:innen, Statistisches Bundesamt,
Personal des öffentlichen Dienstes – Fachserie 14 Reihe 6 – 2021, <https://www.destatis.de/
DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html>, S. 25.

16 Ausgenommen sind etwa die 25.590 (Stand 30. Juni 2021) außertariflichen Beschäftig-
ten, siehe zu den Zahlen Statistisches Bundesamt, Personal des öffentlichen Dienstes – Fach-
serie 14 Reihe 6 – 2021, <https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fach
serienliste-14.html>, S. 29.

17 Eylert/Kreutzberg-Kowalczyk, ZfA 2019, 320 (331 f.).

II. Öffentlicher Dienst 25

https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html
http://www.duncker-humblot.de



